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Merkblatt Masterarbeit 
 

(!) Während des gesamten Zeitraums des Verfassens der Masterarbeit besteht Immatrikulationspflicht. 

 
 

Was? Wann? Wo? Modalitäten RaO* 

Vorbereitung 
Anmeldung 
Masterarbeit 

Spätestens zu 
Beginn der 
Anmeldefrist 
(Anmeldung 
Masterarbeit), 
siehe Website 

Bei den ReferentInnen Thema und Form der Masterarbeit sind 
mit (Kor-)ReferentInnen zu vereinbaren. 

 
Eine/r der (Kor-)ReferentInnen muss 
InhaberIn einer Professur der Phil.- Hist. 
Fakultät der Uni Basel sein (Gruppierung I 
oder II). Der/die andere muss mindestens 
promoviert sein. Über begründete 
Ausnahmen entscheidet auf Antrag die 
Studiendekanin bzw. der Studiendekan. 

§ 17 
4 

Anmeldung 
Masterarbeit 

Während der 
Anmeldefrist, 
siehe Website 

Via E-Mail an: 
masterarbeiten-
philhist@unibas.ch 
einzureichen. Digitale 
Unterschriften werden 
akzeptiert. 

«Studienvertrag Masterarbeit» als Formular 
online verfügbar vier Wochen vor Beginn 
der Anmeldefrist. Das Formular wird 
zusammen mit einer aktuellen 
Modulzuordnung in einem Dokument und 
allen (Original)Unterschriften via E-Mail an 
masterarbeiten-philhist@unibas.ch 
eingereicht. 
 
Alle Studierenden haben dasselbe 
Übernahme- bzw. Abgabedatum, dieses 
wird auf unserer Website publiziert und ist 
auf dem Formular festgelegt. 

§ 17 

Zulassungs- 
bedingungen 

Überprüfung bei 
der Anmeldung 

 Zulassungsbedingungen: 
 
- 20 KP in beiden Fächern 

zusammen (offene Leistungen 
zählen nicht) 

- Mind. eine der obligatorischen 
Seminararbeiten in dem Fach, in dem 
die Masterarbeit geschrieben wird 

- Alle Auflagen bzw. 
Sprachnachweise erfüllt 

§ 17 
2, 3 

Bitte beachten Sie die Fristen und Termine auf unserer Website 
(https://philhist.unibas.ch/de/studium/studierende/master-pruefung-abschluss/), die Ordnung der 
Philosophisch-Historischen Fakultät für das Masterstudium (vom 25. Oktober 2018) 
(https://philhist.unibas.ch/de/studium/dokumente-merkblaetter/) sowie den Studienplan und die Wegleitung 
Ihres Studienfaches: https://philhist.unibas.ch/de/studium/studienangebote/master/ 

mailto:masterarbeiten-philhist@unibas.ch
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Was? Wann? Wo? Modalitäten RaO* 

Bestätigung 
Zulassung 
Masterarbeit 

ca. zwei 
Wochen nach 
Ablauf der 
Anmeldefrist 

Schriftlich per E-Mail durch die 
Studienadministration 

Bestätigung der Zulassung zur 
Masterarbeit per E-Mail an alle 
Studierenden durch die 
Studienadministration 

 

Abgabe 
Masterarbeit 

9 Monate nach 
Übernahme 

Masterarbeitsexemplare: bei 
ReferentIn und KorreferentIn, 
digitale Unterschriften 
werden akzeptiert. 

Die Masterarbeit ist den (Kor-) 
ReferentInnen direkt einzureichen. 
Es darf früher abgegeben werden. 
Das Überschreiten der Frist hat 
die Nichtannahme der Arbeit zur 
Folge! 

§ 18 
4, 6 

Bestätigung 
Abgabe 
Masterarbeit 

Während der 
Frist, siehe 
Website 

Abgabebestätigung per  
E-Mail senden an: 
masterarbeiten-
philhist@unibas.ch  

Formular online verfügbar: bei 
Abgabe der Exemplare von (Kor-) 
ReferentInnen unterschreiben 
lassen (entweder ReferentIn oder 
KorreferentIn). 

 

Verschiebung 
bei Krankheit 

Meldung 
spätestens bis 
2 Wochen vor 
dem Abgabe-
termin 

Formular anfordern bei der 
Studienadministration (via 
E-Mail an masterarbeiten-
philhist@unibas.ch) 

Im Krankheitsfall kann die/der 
StudiendekanIn auf schriftliches 
Gesuch hin und bei Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses eine 
Verlängerung bewilligen. 

§ 18 
4 

Abgabetermin 
Masterarbeit im 
Krankheitsfall 

Individuelle 
Fristen 

 - Bei Krankschreibungen bis zu 
max. 7 Tagen, wird der 
Abgabetermin der MA-Arbeit 
pauschal um 7 Tage verschoben. 

- Bei Krankschreibungen von mehr 
als 7 Tagen bis zu maximal 6 
Wochen werden die 
Abgabetermine pauschal um 6 
Woche verschoben. 

- Bei Kranschreibungen von mehr 
als sechs Wochen werden die 
Abgabetermine pauschal um 12 
Wochen verschoben. 

Diese Regelungen greifen auch 
dann, wenn aufeinanderfolgende 
Krankschreibungen die jeweiligen 
Zeiträume ergeben. 

 

 

Begutachtung 
Masterarbeit und 
Notenmitteilung 

Gutachten 
liegen jeweils 
sechs Wochen 
vor Semester- 
ende vor. 

 
Notenmitteilung 
bis Semester-
ende 

Per E-Mail durch die 
Studienadministration 

 

Die Masterarbeit wird von den (Kor-) 
ReferentInnen in zwei unabhängigen 
Gutachten mit je einer Note bewertet. 
Die Masterarbeit wird insgesamt mit 
dem auf Hundertstel gerundeten 
Durchschnitt der Gutachten 
bewertet. 
 
Hinweis bei Verlängerungen: Im 
Fall einer individuellen Verschiebung 
des Abgabetermins um mehr als 
sechs Wochen, verschiebt sich die 
Gutachten-Abgabe durch die Kor- / 
ReferentInnen auf die nächste 
Session. 
 

§ 10 
§ 19 
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Was? Wann?  Wo? Modalitäten RaO* 

Gutachten Zusammen mit 
der Noten- 
mitteilung 
 

Gutachten werden den 
Studierenden gleichzeitig mit der 
Notenmitteilung per E-Mail 
zugestellt 

Die Gutachten werden den 
Studierenden durch die 
Studienadministration per E-Mail 
zugeschickt. 

 

Nichtannahme 
der Masterarbeit 

Mitteilung 
umgehend nach 
Erhalt der 
Gutachten 

Schriftliche Verfügung durch 
StudiendekanIn 

Die Masterarbeit ist angenommen, 
wenn keine der Noten unter 4,0 
liegt. 
 
Bei Nichtannahme kann einmal 
eine neue Arbeit geschrieben 
werden. In diesem Fall ist eine 
Anmeldung ausserhalb der 
regulären Fristen gemäss Verfügung 
möglich.  
 
Ein zweites Nichtbestehen führt 
zum Ausschluss aus dem Fach, in 
dem die Masterarbeit geschrieben 
wurde 

§ 20 

 
 

Für Fragen zur Masterarbeit, die durch dieses Merkblatt und durch die Rahmenordnung bzw. die Studienpläne und 
Wegleitungen nicht geklärt werden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die zuständige Sachbearbeiterin Emine Cakicilar 
masterarbeiten-philhist@unibas.ch. 
 

mailto:agneshelene.stehlin-mathys@unibas.ch

